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Herr Zalewski 
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vpl@stadt.nuernberg.de 

www.verkehrsplanung.nuernberg.de 

www.nuernberg-steigt-auf.de 

Sie erreichen uns: 

Mo, Di, Mi, Do 8.30 - 15.30 Uhr 

Fr 8.30 - 12.30 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Haltestelle Hauptbahnhof 

U-Bahnlinie 1, 2, 3 

Straßenbahnlinie 5, 7, 8 

Buslinie 43, 44 

 

Haltestelle Marientor 

Straßenbahnlinie 8 
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Frau 
Antonia Möller 
Per E-Mail 
A.Moeller@kjr-nuernberg.de 
 

 

03.03.2022 
Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO); 
Anliegen Jugendversammlung – Bienweg  

Ihre E-Mail vom 22.02.2022 

Unser Zeichen Vpl/SVR-Zl 

 
 
Sehr geehrte Frau Möller, 
 
in Ihrer E-Mail schildern Sie die Situation in der Schnieglinger Straße im 
Bereich der Bushaltestellen Bienweg und geben die Anregung einer 
Jugendlichen weiter einen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) einzu-
richten. 
 
Im Bereich der gegenüberliegenden Bushaltestellen Bienweg gibt es eine 
Fußgängerschutzinsel. Dadurch kann der Fußgänger erst eine Fahrbahn 
und anschließend die zweite Richtungsfahrbahn queren. Das Queren ist 
somit einfacher und sicherer als ohne Insel. Ein Fußgängerüberweg ist 
anhand der Verkehrsbelastung der Schnieglinger Straße von ca. 22.000 
KFZ in 16 Stunden nicht möglich. Nach der für Fußgängerüberwege gel-
tenden Richtlinie ist die Anzahl der Fahrzeuge im Verhältnis zur Anzahl der 
querenden Fußgänger viel zu stark. Da es gegenüber durch die Mauer des 
Westfriedhofs außer der Bushaltestelle kein Ziel gibt, ist es nicht möglich, 
die nach der Richtlinie erforderliche Anzahl von Fußgängern zu erreichen, 
die hier in der Stunde der stärksten Verkehrsbelastung des Tages 
gebündelt die Straße queren wollen. 
 
Wie schnell eine Straße überquert werden kann hängt von der jeweiligen 
Verkehrssituation ab. Da Fußgänger nach der StVO nur unter Beachtung 
des Fahrverkehrs Straßen queren dürfen, muss eine entsprechende Lücke 
abgewartet werden. Die Sicherheit hängt immer vom individuellen 
Verhalten der Verkehrsteilnehmer ab. Den Jugendlichen sollte vermittelt 
werden, dass (die eigene) Sicherheit immer vor Schnelligkeit gehen muss. 
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Wir hoffen Sie ausreichend informiert zu haben. Für weitere Fragen steht 
Ihnen gerne Herr Zalewski vom Verkehrsplanungsamt unter 
Tel. 0911/231-10375 zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Frank Jülich 
Leiter des Verkehrsplanungsamtes    
 


